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Referat Lizenzen 

Bonn, 1.12.2016 
 

Merkblatt                                                                                                        
 

Einfuhrzollkontingent für gefrorenes, zur Verarbeitung bestimmtes                    
Rindfleisch gemäß VO (EG) Nr. 412/2008 

 
 
 
1. Rechtsgrundlage: VO (EG) Nr. 412/2008 zur Eröffnung und Verwaltung eines  Einfuhrzollkontingents 

für zur Verarbeitung bestimmtes gefrorenes Rindfleisch. 
 

2. Kontingentjahr, Teilzeiträume und Menge: Das Kontingent ist in 4 Teilzeiträume aufgeteilt: 1. Juli – 
30. September, 1. Oktober – 31. Dezember, 1. Januar – 31. März, 1. April – 30. Juni. Die Gesamtmenge 
für das Kontingentjahr beträgt 63.703 t und wird wie folgt aufgeteilt:  
A-Erzeugnisse: 50.000 t Rindfleisch zur Herstellung von Konserven (Kontingent-Nr. 09.4057) und  
B-Erzeugnisse: 13.703 t zur Herstellung anderer Rindfleisch-Verarbeitungserzeugnisse (Kontingent-Nr. 
09.4058). 

  
3. Fristen zur Beantragung von Einfuhrrechten: die Beantragung erfolgt in den ersten sieben Tagen des 

Monats, der dem jeweiligen Kontingentteilzeitraum vorausgeht: Juni (für den Zeitraum 1.7. - 30.9), 
September (für den Zeitraum 1.10. - 31.12.), Dezember (für den Zeitraum 1.1. - 31.3.) und März (für 
den Zeitraum 1.4. - 30.6). Für Anträge auf Einfuhrrechte sind die beiden Muster gemäß den ausführ-
lichen Information zum o.g. Einfuhrkontingent zu verwenden. 

 
4. Antragsvoraussetzungen: Sitz des Antragstellers in der Bundesrepublik Deutschland, Nachweis über 

die umsatzsteuerliche Registrierung (Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.), Nachweis der Zulassung als 
EG-Verarbeitungsbetrieb sowie Nachweise über die Herstellung von Rindfleisch-Verarbeitungserzeug-
nissen für die beiden vorausgehenden 12-Monatszeiträume vor Antragstellung.  

 
5. Sicherheit für die Beantragung von Einfuhrrechten: Die mit dem Antrag auf Einfuhrrechte zu 

stellende Sicherheit beträgt 6,- EUR/100 kg. 
 

6. Zuteilung von Einfuhrrechten: Die Einfuhrrechte werden von der BLE ab dem 23. Tag des Monats,  in 
dem die Antragstellung erfolgt, durch Bescheid zugeteilt. Für die zugeteilte Menge sind Einfuhr-lizenzen 
zu beantragen und zu verwenden. 

 
7. Beantragung von Einfuhrlizenzen: Einfuhrlizenzen sind für die im Zuteilungsbescheid angegebenen 

Menge an Einfuhrrechten zu beantragen. Die Angaben im Lizenzantrag sind in unserer ausführlichen 
Information zu diesem Einfuhrkontingent aufgeführt. Die allgemeinen Bestimmungen für die Bean- 
tragung von Einfuhrlizenzen sind in den Allgemeinen Informationen über Ein- und Ausfuhrlizenzen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse (gültig ab 7.11.2106) unter Punkt B 3aufgeführt.  

 
8. Sicherheit für die Beantragung von Lizenzen: Die mit dem Lizenzantrag zu stellende Sicherheit 

beträgt 12,- EUR/100 kg.  
 
9. Gültigkeitsdauer der Lizenz: 120 Tage, höchstens bis 30.6. des Kontingentjahrs. 

 
10. Übertragbarkeit: Einfuhrrechte können nicht auf Dritte übertragen werden. Die Übertragung der 

Rechte an Einfuhrlizenzen ist jedoch möglich gemäß Artikel 11 der Durchführungs-VO (EU) Nr. 
2016/1239 über Ein- und Ausfuhrlizenzen. 

 
11.  Rückgabe der Lizenz: spätestens 45 Tage nach dem letzten Tag der Gültigkeitsdauer. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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